
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Die andere Beteiligte im Ver
fahren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Die schwarz-weiße Bildmarke „B“ 
für Waren der Klassen 9 und 25 — Gemeinschaftsmarken
anmeldung Nr. 8483562. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Die Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Eingetragene internationale Bildmarke Nr. 401319, die ein 
Emblem ausgeweiteter Flügel mit einem geometrischen Muster 
in der Mitte darstellt, für Waren der Klassen 7, 9 und 14. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Vollständige Zurückwei
sung des Widerspruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und 8 Abs. 5 
der Verordnung Nr. 207/2009 des Rates. 

Klage, eingereicht am 19. November 2012 — Automobile 
Association/HABM — Duncan Petersen Publishing 

(Mappen) 

(Rechtssache T-508/12) 

(2013/C 26/126) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: The Automobile Association Ltd (St. Helier, Vereinigtes 
Königreich) (Prozessbevollmächtigter: N. Walker, Solicitor) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Duncan 
Petersen Publishing Ltd (London, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 12. September 2012 (Sache 
R 172/2011-3) aufzuheben und die Sache zu erneuter Prü
fung an das HABM zurückzuverweisen, 

— dem HABM ihre Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, dessen Nichtigerklä
rung beantragt wurde: Ein Geschmacksmuster für das Produkt 
„Mappen“ — eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
Nr. 1121404-0001. 

Inhaberin der Gemeinschaftsgeschmacksmusters: Die andere Beteiligte 
im Verfahren vor der Beschwerdekammer. 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: Die Klägerin. 

Begründung des Antrags auf Nichtigerklärung: Die Klägerin be
antragte die Nichtigerklärung des Gemeinschaftsgeschmacks
musters auf der Grundlage der Art. 4 bis 9 der Verordnung 
Nr. 6/2002 des Rates. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Zurückweisung des Antrags 
auf Nichtigerklärung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: 

— Verstoß gegen Art. 8 der Verordnung Nr. 6/2002 des Rates; 

— Verstoß gegen Art. 8 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 62 der 
Verordnung des Rates Nr. 6/2002; 

— Verstoß gegen Art. 25 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit 
Art. 3 Buchst. a der Verordnung des Rates Nr. 6/2002. 

Klage, eingereicht am 16. November 2012 — Advance 
Magazine Publishers/HABM — Nanso Group (TEEN 

VOGUE) 

(Rechtssache T-509/12) 

(2013/C 26/127) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Ver
einigte Staaten von Amerika) (Prozessbevollmächtigter: C. Ai
kens, Barrister) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Nanso 
Group Oy (Nokia, Finnland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 17. September 2012 in der Sache 
R 147/2011-4 aufzuheben und den Widerspruch zurück
zuweisen; 

— die ihr entstandenen Kosten der Widerspruchsführerin auf
zuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „TEEN VOGUE“ für u. 
a. Waren der Klasse 25 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 
3529476. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Andere Beteiligte im Verfahren vor der Be
schwerdekammer. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: In Schweden unter der Nr. 126124 für Waren der Klasse 
25 eingetragene Wortmarke „VOGUE“; in Schweden unter der 
Nr. 43934 für Waren der Klasse 25 eingetragenes Bildzeichen 
„Vogue“; in Finnland unter der Nr. T 199 803 628 für Waren 
der Klasse 25 angemeldete Wortmarke „VOGUE“; eingetragener 
zusätzlicher Handelsname „VO Gue“. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
für alle beanstandeten Waren stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Die Beschwerde wurde zu
rückgewiesen. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung des Rates Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 21. November 2012 — Conrad 
Electronic/HABM — Sky IP International (EuroSky) 

(Rechtssache T-510/12) 

(2013/C 26/128) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Conrad Electronic SE (Hirschau, Deutschland) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte P. Mes, C. Graf von der Groe
ben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, 
J. Vogtmeier und A. Kramer) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Sky IP 
International Ltd (Isleworth, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 20. September 2012 in der Sache 
R 1183/2011-4 aufzuheben; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens einschließlich der 
im Beschwerdeverfahren angefallenen Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „EuroSky“ für Waren 
der Klasse 9 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 4 539 896 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Sky IP International Ltd 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Nationale und Gemeinschaftswort- und Bildmarke „SKY“ 
für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 18, 25, 28, 
35, 36, 38, 41, 42, 43 und 45 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Der Beschwerde wurde zu
rückgewiesen 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 

Klage, eingereicht am 22. November 2012 — NCL/HABM 
(NORWEGIAN GETAWAY) 

(Rechtssache T-513/12) 

(2013/C 26/129) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: NCL Corporation Ltd (Miami, Vereinigte Staaten von 
Amerika) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin N. Grüger) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) in der Rechtssache R 1014/2012-4 vom 12. 
September 2012 aufzuheben und die Sache an die Be
schwerdekammer zurück zu verweisen; 

— hilfsweise, die angefochtene Entscheidung im Hinblick auf 
die Dienstleistungen Klasse 39: „Arranging of cruises (Ver
anstaltung von Kreuzfahrten), Cruise ship services (Kreuzschifffahr
ten), Cruise arrangement (Organisation von Kreuzfahrten)“ auf
zuheben und die Sache an die Beschwerdekammer zurück 
zu verweisen; 

— die Kosten des Verfahrens der Beklagten aufzuerlegen.
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